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Thema: 
 
 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen nach Einführung KiFöG in den 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Magdeburg für die Haushaltsjahre 2003 und 2004 
 
 
 
Stand: Juli 2003 
 
 
Inhaltlich ergänzend zu den Informationen I 0098/03 vom 11.03.2003, I 0164/03 vom 06.05.2003 
und I 0193/03 vom 20.05.2003 erhalten Sie nachfolgend Informationen zur 
finanziellen Auswirkung nach Einführung des Kinderförderungsgesetzes und nach Abschluss 
des neuen Tarifvertrages für Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen zum 01.06.2003. 
 
 
1. Mindereinnahmen, die sich aus der Senkung der Grundpauschale  

(KiFöG § 11 (1) ) zum 01.01.2003 ergeben 
 
      von KK-Platz  194,29 EUR auf 92,40 EUR 

       KG-Platz  145,21 EUR auf 92,40 EUR 
       Hort-Platz    46,02 EUR auf 92,40 EUR 
 
 
Es entsteht ein Einnahmeverlust von 2.919.433 EUR für kommunale Einrichtungen und für  
freie Träger in Höhe von 1.656.439 EUR. 
 
Die im § 25 KiFöG geregelten Ausgleichszahlungen senken die Einnahmeverluste auf einen 
Betrag, der erst nach dem 31.12.2003 tatsächlich beziffert werden kann. Zurzeit  
liegt lediglich der Entwurf der Verordnung des Landes zu § 25 KiFöG vor. Hier werden 
Ausgleichszahlungen in Aussicht gestellt als: 
 
- Ausgleich der aus der Anrechnung von Grundpauschalen entstandenen Belastungen 
   (§ 2 VO zu § 25 KiFöG). Es ist mit einer einmaliger Ausgleichszahlung in 2003 in  
   Höhe von 659.282 EUR zu rechnen. 
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- Ausgleich von Belastungen aus nicht mehr erforderlichem Personalbedarf (§ 3 VO 
   zu § 25 KiFöG). 
 
   Dabei handelt es sich um einen Ausgleich in der Höhe der Arbeitsentgelte der  
   Erzieherinnen, die bis zur Anpassung des Personals im Tarifvertrag bis 31. Mai über  
   den im KiFöG vom 07.03.2003 festgelegten Mindestpersonalschlüssel vorgehalten   
   worden sind. 
 
   Das ist ggf. eine zusätzliche Einnahme in Höhe von  
   5 Monaten x 280.348,72 EUR/Monat = 1.400.000 EUR/2003 
   in kommunalen Einrichtungen 
   5 Monate x  59.272 EUR/Monat = 296.360 EUR/2003  
   bei freien Trägern. 
    
   Für 2003 ist aus der Änderung des KiFöG mit einer Reduzierung der Einnahmen 
   zu rechnen. 
 
   - Mindereinnahmen aus Pauschalen    - 4.575.872 EUR 
   - Mehreinnahmen aus § 2 Verordnung    
      zu  § 25 KiFöG   +   659.282 EUR 
   - Mehreinnahmen aus § 3 Verordnung    
      zu § 20 KiFöG   + 1.696.360 EUR 
 
erwartete Mindereinnahmen 2003 aus KiFöG =  2.220.230 EUR 
 
 

2. Absenkung der Ausgaben für das pädagogische Personal, die sich aus Absenkung 
der benötigten Betreuungsstunden ergeben 
 
Die Absenkung des Betreuungsschlüssels für die Betreuung der Kindergartenkinder 
von 1 : 12 auf 1 : 13 und die Festlegung der Verweildauer für Kinder, deren Eltern 
keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, auf 5 Std. täglich (bei kommunalen ca. 40 %; bei freien 
Trägern ca. 20 % der Kinder ) brachte eine tatsächliche Lohnkosteneinsparung in Höhe von 
2.377.340 EUR für Einrichtungen in kommunaler sowie freier Trägerschaft (Ausgabensenkung 
im Personalbudget sowie Ausgabensenkung im Zuschusskonto der freien Träger). 

 
 
3. Gesamtberechnung 2003 
 

- Mindereinnahmen gesamt   =  2.220.230 EUR 
- Minderausgaben gesamt    
  durch Veränderung Personalschlüssel und 
  Änderung der Verweildauer von Kindern =  2.377.340 EUR 
 
- Minderbedarf     =     157.110 EUR 
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4. Gesamtberechnung 2004 
 

- Mindereinnahmen     
  durch Senkung Grundpauschalen LSA  =  4.107.799 EUR 
- Minderausgaben      
  durch Veränderung Personalschlüssel und 
  Änderung der Verweildauer von Kindern =  4.075.455 EUR 
 
- Mehrbedarf     =        32.354 EUR 
 

 
5.   Bei der Übertragung der Kindertageseinrichtungen an freie Träger verändert 
      sich 2004 die Systematik der Kostendarstellung. So werden dann z. B. 
      aus kommunalen Personalkosten in der Landeshauptstadt Zuschüsse an  
      freie Träger. 
 
6.   Eine Information zu finanziellen Auswirkungen im Bereich der behinderten Kinder kann  
      zurzeit noch nicht gegeben werden, da es keinen neuen Sachstand zur Problematik gibt. 
 
  
 
 
 
 
Bröcker 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüberstellung Mindereinnahmen – zu den Minderausgaben 
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(nach Einführung des KiFöG – Stand Juni 2003) 
 
Hier: kommunale Einrichtungen 
 

HH-
Jahr 

HH-Ansatz 
nach KiBeG 
Pauschalen 
EUR 

Tats. Zuweisung 
nach KiFöG 
Pauschalen 
EUR 

Mindereinnah
me aus Platz-
Pauschalen 
nach § 11 (1) 
KiFöG 
EUR 

Ausgleichs-
zahlung nach 
KiFöG § 25 i. 
V. m. VO § 2 
EUR 

Ausgleichs-
zahlung nach 
KiFöG § 25 i. V. 
m. VO § 3 
EUR 

Minderausgaben durch 
Personalreduzierung, 
Betreuungschl. § 21 (2) 
KiFöG 5 Std.-Betreuung § 3 
(2) KiFöG 
EUR 

Differenz 
EUR 

2003 
dav. 
Komm. 
dav. 
Fr. Tr. 

15.745.400  
 
10.986.200 
 
  4.759.200 

11.169.528 
 
  8.066.767 
 
  3.102.761 

4.575.872 
 
2.919.433 
 
1.656.439 

659.282 
 
656.500 
 
    2.782 

1.696.360 
 
1.400.000 
 
  296.360 

2.377.340 
 
1.962.440 
 
  414.900 

-   157.110 
 
- 1.099.507 
 
     942.397 

2004 
dav. 
Komm. 
dav. 
Fr. Tr. 

14.594.090 
 
10.295.233 
 
  4.298.857 

10.486.291 
 
  6.772.920 
 
  3.713.371 

4.107.799 
 
3.522.313 
 
  585.486 

0 
 
0 
 
0 

0 
 
0 
 
0 

4.075.445 
 
3.364.185 
 
   711.260 

       32.354 
 
     158.128 
 
-   125.774 

 
 
 
 
 
Personalkostenänderung – Gegenüberstellung tatsächlicher Arbeitsentgelte der Erzieher/-innen in 
den kommunalen Kindertageseinrichtungen in den Monaten Mai 03 und Juni 03 (Einführung der 
neuen Wochenarbeitszeit) 
 
 
 Ganztagsplätze Halbtagsplätze Betreuungs-

stunden 
Stellen 
40 h 

Stellen-
besetzung 

PK bis 
31.05.20
EUR 

 KK I-KK KG I-KG KK I-KK KG I-KG     
01.04.03 1.743 12 3.358 141     24.866,53 621,66 35 Wo/h 2.201.658

31.05.03 1.068 7 2.071 49 687 5 1.428 95 21.144,25 528,6 35 Wo/h 2.201.658

01.06.03 1.140 6 2.231 51 675 4 1.201 95 21.555,66 538,89 30 Wo/h  

Einsparung 
2003 
7 Monate 

            

Einsparung 
2004 
12 Monate 

            

 


